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Die Unternehmenssteuerreform III wurde schweizweit, aber auch im Kanton Basel-Stadt 
deutlich abgelehnt. Die Gründe sind vielfältig. Eine neue Vorlage auf Bundesebene ist - 
gemäss Bundesrat U. Maurer - nicht vor Ende dieses Jahres zu erwarten (was aufgrund der 
weit auseinanderliegenden Standpunkte der Kontrahenten als realistisch erscheint). 

Eine rasche Umsetzung der Unternehmenssteuerreform ist für Basel-Stadt eminent wichtig. 
Es drohen sonst das Abwandern von Firmen, der Verlust von Arbeitsplätzen und der 
Rückgang der Steuern aus den Unternehmen. Mittelfristig sind Strafmassnahmen seitens 
OECD und EU zu erwarten. Für die hiesigen Unternehmen ist schliesslich Rechtssicherheit, 
auch in Steuerfragen sehr wichtig. 

Der Kanton Basel-Stadt hat bereits im letzten Herbst eine Vorlage im Entwurf präsentiert, 
welche die USR III im Kanton umsetzen soll und welche insgesamt auf ein positives Echo 
stiess. Es drängt sich nach Meinung des unterzeichnenden auf, dass der Kanton jetzt - statt 
auf Bundes-Bern zu warten - selber diejenigen Massnahmen umsetzt, welche in seiner 
Kompetenz liegen und den Firmen in Basel-Stadt bereits Entlastung und Rechtssicherheit 
bringen. 

Daher bitte ich die Regierung um Klärung und Beantwortung folgender Fragen: 

1. Ist es zutreffend, dass für die Basler Wirtschaft rasch eine Lösung im Bereich der 
Unternehmenssteuer gefunden werden muss - dies zur Erhaltung von 
Rechtssicherheit, zur Vermeidung von internationalen Strafsanktionen und um die 
Abwanderung von Firmen, sowie den Verlust von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen 
zu verhindern? 

2. Trifft es zu, dass der Kanton Basel-Stadt selbstständig - das heisst ohne USR III auf 
Bundesebene - zahlreiche Massnahmen im Bereich der Unternehmenssteuerreform 
durchziehen kann? Welche Teile der von der Regierung im letzten Herbst vorgelegten 
kantonalen Umsetzungs-Vorlage liegen im Kompetenzbereich des Kantons? 

3. Sieht der Regierungsrat eine Möglichkeit, einerseits die beanstandeten Privilegien 
abzuschaffen und andererseits Ausgleichsmassnahmen zu treffen (Patentbox, 
Senkung der allgemeinen Ertragssteuern) dahingehend, dass die grossen international 
tätigen Firmen keinesfalls mehr belastet und Unternehmen im Kanton generell entlastet 
werden (dies im Hinblick auf den schweizweit an der Spitze liegenden 
Unternehmenssteuersatz)? Sieht der Regierungsrat eine gewisse Entlastung 
zugunsten der Bevölkerung, indem etwa die Krankenkassenprämien neu von den 
Steuern abgezogen werden können? Ist der Regierungsrat gewillt, den für die 
nächsten Jahre prognostizierten Steuereinnahmen-Überschuss einzusetzen zugunsten 
einer Entlastung bei den baselstädtischen Unternehmen allgemein und bei der 
Bevölkerung? 
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